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Qualitätssicherungssystem 

§ 4a. (1) Der Generaldirektor hat ein Qualitätssicherungssystem zu erstellen, das unter besonderer 
Berücksichtigung der Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit aller programmgestaltenden 
Mitarbeiter, der Freiheit der journalistischen Berufsausübung sowie der Selbständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit der Direktoren und Landesdirektoren Kriterien und Verfahren zur Sicherstellung 
der Erfüllung des gemäß § 4 erteilten öffentlich-rechtlichen Kernauftrages definiert. 

(2) Das Qualitätssicherungssystem bedarf der Genehmigung des Stiftungsrates. Zur Beurteilung der 
Gesamtleistungen des Qualitätssicherungssystems auf Basis des vorgelegten Jahresberichts, insbesondere 
ob den Qualitätskriterien in den wesentlichen Belangen entsprochen wurde, ist ein vom Generaldirektor 
mit Zustimmung des Stiftungsrates beauftragter Sachverständiger heranzuziehen. Der Sachverständige 
hat eine außerhalb des Unternehmens stehende Person zu sein, muss über die entsprechende berufliche 
Qualifikation und Erfahrung verfügen und ist in Ausübung der Funktion an keine Weisungen und 
Aufträge gebunden. Für die Erstattung von Empfehlungen zum Qualitätssicherungssystem (§ 30 Abs. 1 
Z 7) ist ein ständiger Ausschuss des Publikumsrates zu bilden (Qualitätsausschuss). Der Publikumsrat hat 
seine Empfehlungen zu begründen. 

(3) Zur Sicherstellung der Ausgewogenheit des Inhaltsangebots (§ 4 Abs. 1 bis 3) und der darauf 
bezogenen Entscheidungsfindung für die langfristigen Programmpläne sowie die Jahressendeschemen ist 
neben der Entwicklung qualitativer Kriterien auch in quantitativer Hinsicht die Festschreibung der 
einzelnen Programmkategorien zuzurechnenden Anteile am bezughabenden Fernseh- und 
Hörfunkangebot Bestandteil des Qualitätssicherungssystems. Dazu ist vom Österreichischen Rundfunk 
eine Programmstrukturanalyse für das Fernseh- und Radioprogramm durchzuführen, wobei bei der 
Kategorisierung der Sendungen und der Einordnung in Kategorien vom für die Erstellung des Berichts 
nach § 7 eingesetzten Programmcodierungssystem auszugehen ist. Bei der Festlegung dieser Anteile ist 
vom ORF-Sendeschema für Fernsehen und Radio auszugehen. Für diese Anteile können unter 
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Berücksichtigung externer, die Programm- und Angebotsplanung und -gestaltung betreffender Faktoren 
wie insbesondere der Entwicklung der Zuschaueranteile und der Konkurrenzsituation, der 
Vorhersehbarkeit besonderer Themenschwerpunkte oder auch der Prognosen über die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung Schwankungsbreiten von bis zu +/- 5 Prozentpunkten für jeweils einen im 
Durchschnitt von vier Jahren zu erreichenden Programmanteil festgelegt werden. Jedenfalls ist bei dieser 
Festlegung auch auf die Publikumsinteressen und -bedürfnisse Bedacht zu nehmen. 

(4) Das Qualitätssicherungssystem für Fernsehen, Radio und Online hat in qualitativer Hinsicht auch 
begründete Ausführungen zu den im öffentlich-rechtlichen Kernauftrag formulierten Zielen der 
Unverwechselbarkeit des Inhalts und des Auftritts (§ 4 Abs. 3), der in der Regel anspruchsvollen 
Sendungsgestaltung in den Hauptabendprogrammen (§ 4 Abs. 3) und der hohen Qualität in den Bereichen 
Information, Kultur und Wissenschaft (§ 4 Abs. 4) zu umfassen. 

(5) Im Rahmen des Qualitätssicherungssystems ist durch ein kontinuierliches repräsentatives und 
qualitatives Publikumsmonitoring auch unter Beiziehung externer Fachexperten aus den jeweiligen 
Bereichen auch die Zufriedenheit des Publikums mit dem Programm- und Inhaltsangebot zu überprüfen. 
Zur Erstellung und regelmäßigen Überarbeitung der Kriterien für die Sicherstellung der Ausgewogenheit 
und der Berücksichtigung der Vielfalt der Interessen der Hörer und Seher (§ 4 Abs. 2) ist ergänzend auf 
die Ergebnisse regelmäßig durchgeführter, repräsentativer Teilnehmerbefragungen durch vom 
Österreichischen Rundfunk oder seinen Tochtergesellschaften unabhängige, anerkannte 
Marktforschungsinstitute oder auf repräsentative Studien und Erhebungen fachlich qualifizierter 
Institutionen Bedacht zu nehmen. 

(6) Die vom Österreichischen Rundfunk entwickelten Kriterien und Verfahren sind von ihm 
zumindest jährlich auf ihre Eignung zu überprüfen (§ 4 Abs. 3) und gegebenenfalls anzupassen. 

(7) Das nach den Grundsätzen dieser Bestimmung eingeführte Qualitätssicherungssystem sowie die 
dazu erstellten Studien und Teilnehmerbefragungen und die diesbezüglichen Beschlüsse des 
Stiftungsrates und des Publikumsrates sind auf der Website des Österreichischen Rundfunks leicht, 
unmittelbar und ständig zugänglich zu machen, soweit dies rechtlich möglich ist und damit nicht 
berechtigte Unternehmensinteressen des Österreichischen Rundfunks beeinträchtigt werden. 

(8) Die Regulierungsbehörde hat aufgrund einer Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 die Einhaltung 
des Verfahrens der Erstellung und Überarbeitung des Qualitätssicherungssystems zu überprüfen und 
festzustellen, ob und durch welchen Sachverhalt gegen die vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen 
verstoßen wurde und kann dazu im Falle des Verstoßes Aufträge zur Einhaltung des Verfahrens erteilen. 
Eine Überprüfung durch die Regulierungsbehörde hat jedenfalls alle zwei Jahre stattzufinden. 
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